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Abréviations

UNO Organisation der Vereinten Nationen
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
EFK Eidgenössische Finanzkontrolle
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EU Europäische Union
WHO World Health Organization
BASPO Bundesamt für Sport
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
BIF Bahninfrastrukturfonds
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
IKT Informations- und Kommunikationstechnologien
BZG Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz
CST Cargo sous terrain

ONU Organisation des Nations unies
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CDF Contrôle fédéral des finances
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
ARE Office fédéral du développement territorial
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
UE Union européenne
OMS Organisation mondiale de la Santé
OFSPO Office fédéral du sport
DDC Direction du développement et de la coopération
PME petites et moyennes entreprises
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
TIC Technologies de l'information et de la communication
LPPCi Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
CST Cargo sous terrain
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Politique gouvernmentale

Die Beratungen der politischen Agenda des Bundesrats sind immer wieder ein
umstrittener Diskussionspunkt in den Räten. Dies zeigte sich auch bei der Beratung der
Legislaturplanung 2019–2023 während der Sommersession im Ständerat. Die
neuerliche Diskussion, ob die Legislaturplanung vom Parlament lediglich zur Kenntnis
genommen oder detailliert beraten und als einfacher, nicht bindender
Bundesbeschluss verabschiedet werden soll wie dies seit 2004 vorgesehen ist, wurde
zusätzlich durch die Corona-Krise angeheizt. Die ausserordentliche Situation zeige – so
etwa Damian Müller (fdp, LU) –, dass es richtig sei, wenn die Legislaturplanung zu einem
nicht bindenden Beschluss führe, weil der Bundesrat nur so auf unvorhergesehene
Ereignisse reagieren könne. Das bedeute aber eben auch, dass es keine langen
Beratungen und keine Legislaturplanungskommission brauche, weil dies letztlich viel zu
viel unnötige Zeit und Kosten in Anspruch nehme. Man habe bessere Instrumente, um
ganz spezifisch einzelne Massnahmen mitzusteuern, die man dann aber im konkreten
Moment anwenden solle. Eine einfache Kenntnisnahme der Legislaturplanungsbotschaft
reiche vollends. Dies habe er auch in einer parlamentarischen Initiative so angeregt, für
dessen Unterstützung der Luzerner Freisinnige denn in seinem Votum auch schon
vorsorglich warb. Heidi Z'graggen (cvp, UR) erwiderte, dass der Weg des Bundesrats, auf
den das Land gesteuert werden solle, ein genaues Hinschauen verdiene und nicht
einfach durchgewinkt werden sollte. Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) führte die
Pandemie an, wies aber darauf hin, dass es wegen unvorhergesehener Ereignisse
wichtig sei, die Legislaturplanung auch als Legislative anpassen zu können. Thomas
Minder (parteilos, SH) wiederum reihte sich zu den Kritikern des aktuellen Vorgehens
ein und wies darauf hin, dass zahlreiche Massnahmen im Bericht nach der Corona-Krise
Makulatur geworden seien. Er warf dem Bundesrat und der
Legislaturplanungskommission deswegen «Unflexibilität» vor. Man müsse neu planen
und eine angepasste Vision präsentieren. «Die Sitzung heute Nachmittag ist für mich
ein verlorener Tag», schloss der Schaffhauser Ständerat. Auch Olivier Français (fdp, VD)
monierte, man habe für die Beratung des Papiers viel zu viel Zeit einberaumt. In der
Folge äusserte sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zu Wort und gab zu
bedenken, dass ein ans Parlament überwiesener Bundesbeschluss nicht einfach so
zurückgenommen werden könne. Man habe aber durchaus Flexibilität bewiesen, indem
eben der Bericht auch zusammen mit der Legislaturplanungskommission noch einmal
überarbeitet worden sei, was sich ja auch in verschiedenen, nachträglich zu
debattierenden Änderungsanträgen niedergeschlagen habe. Das Parlament müsse die
Möglichkeit haben, die Planung der Regierung zu überprüfen, so die Magistratin.
Nach diesem Vorgeplänkel – eine Eintretensdebatte gab es nicht, weil Eintreten für die
Legislaturplanung obligatorisch ist – wurden in der kleinen Kammer also besagte
Änderungen diskutiert. Covid-19 spielte dabei freilich nur noch eine marginale Rolle,
indem Artikel 1 mit einem Passus ergänzt wurde, dass sich die Politik des Bundes nach
den drei Leitlinien zu richten und dabei auch die Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu
ziehen habe. Zusätzlich wurde als Massnahme eine Vernehmlassung zu einer Revision
des Epidemiengesetzes angenommen. Der erste Änderungsantrag betraf zudem die
dritte Leitlinie, die nicht nur den Schutz des Klimas, sondern zusätzlich auch den
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen anstreben soll. Der Rat folgte mit 28 zu 13
Stimmen diesem Vorschlag und lehnte damit einen Minderheitsantrag Sommaruga ab,
der auch die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 in der dritten Leitlinie verankern
wollte. Die von Carlo Sommaruga angeführten Minderheitsvorschläge für einen
verstärkten Einbezug von Nachhaltigkeitszielen blitzten auch in der Folge samt und
sonders ab. Eine Mehrheit fand aber eine von der Legislaturplanungskommission
vorgeschlagene sprachliche Änderung einer Massnahme zur Erreichung des 2. Ziels von
Leitlinie 1 (effiziente und digitale Erbringung staatlicher Leistungen). Statt die
Bundesaufgaben «kontinuierlich» zu überprüfen, sollen sie «regelmässig» überprüft
werden. Neu eingeführt wurden zudem verschiedene zusätzliche Massnahmen in
verschiedenen Zielen: die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, eine Strategie zur
Umsetzung einer digitalen Gouvernanz, die Gewährleistung der bilateralen
Wirtschaftsbeziehungen mit der EU und dem UK, die Erarbeitung einer Strategie für
Barrierefreiheit, die Gewährleistung einer optimalen IKT-Infrastruktur in allen Regionen
der Schweiz, einen Bericht über die Rahmenbedingungen für eine Landesausstellung,
die Erneuerung der Mittel zum Schutz der Bevölkerung «gegen Bedrohungen aus der

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



dritten Dimension» (gemeint ist die Luftabwehr), einen Aktionsplan «Biodiversität»
sowie eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz. Lange diskutiert
wurde im Rat über Bildungsthemen. Auf taube Ohren stiess dabei die Minderheit
Chiesa (svp, TI) für eine Strategie zur Initiierung globaler Bildungsprogramme. Heidi
Z'graggen forderte vergeblich die Streichung einer von der Kommission eingeführten
Botschaft zur politischen Bildung der jungen Generation und gab zu bedenken, dass die
Bildung Sache der Kantone bleiben müsse. Angenommen wurde hingegen eine
Minderheit Juillard (cvp, JU), die als Massnahme einen Aktionsplan für die Förderung
der Mehrsprachigkeit und den Unterricht in Heimatlicher Sprache unter Einbezug der
Kantone forderte. Keine Chance hatten die Anträge von rechts, mit welchen die
Massnahmen für die geregelten Beziehungen der Schweiz zur EU gestrichen oder
wenigstens abgeschwächt hätten werden sollen. Eine Gesamtabstimmung war für diese
Art Geschäft nicht vorgesehen. Die derart ergänzte Legislaturplanung ging nun an den
Nationalrat. 1

Politique étrangère

Relations avec d'autres Etats

Der Ständerat nahm sich die Rahmenvereinbarung mit Frankreich über die Nutzung
des Satellitensystems «Composante Spatiale Optique» und den dazugehörigen
Verpflichtungskredit in der Frühjahrssession 2021 vor. Olivier Français (fdp, VD) setzte
sich im Namen der SiK-SR ausdrücklich für die Annahme der Rahmenvereinbarung ein.
Die Schweiz nutze zurzeit ausschliesslich Satellitenbilder von kommerziellen Anbietern,
was Nachteile hinsichtlich Datenintegrität, Kosten und Datenverfügbarkeit mit sich
bringe. Die EFK habe dem Projekt zwar ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis
bescheinigt, die Vorteile, welche die Schweiz aus der Teilnahme ziehen könnte, würden
diese Einschätzung der EFK jedoch widerlegen, so Français. Die Kommission zeigte sich
darüber hinaus erstaunt, dass die EFK technische Aspekte sowie die Sinnhaftigkeit des
Projektes in Frage stelle, obwohl dies nicht in ihrem Kompetenzbereich liege. Auch die
anwesende Bundesrätin Viola Amherd plädierte für die Annahme der Vereinbarung. Sie
sehe die grössten Vorteile in der Vertraulichkeit des Datenaustauschs, in der
Datenintegrität und in der Datenverfügbarkeit. Frankreich sei bereits ein wichtiger
sicherheitspolitischer Kooperationspartner, diese Zusammenarbeit könne man mit der
CSO-Beteiligung vertiefen. 
Der Ständerat zeigte sich von der Vorlage genauso überzeugt wie seine Kommission und
nahm sie einstimmig an. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.03.2021
AMANDO AMMANN

Armée

Protection civile

Die SiK der Ständekammer behandelte die BZG-Revision im August 2019 und stimmte
der Vorlage einstimmig zu. Die Kommissionsarbeit stand dabei im Zeichen der Revision
des Zivildienstgesetzes, zu dem der Bundesrat Anfang 2019 seine Botschaft publiziert
hatte. Bezüglich der BZG-Revision beschloss die Kommission eine Reihe von
Ergänzungsvorschlägen gegenüber der vom Nationalrat verabschiedeten Fassung aus
der vergangenen Sommersession. So sollen Schutzdienstleistenden auch freiwillig
geleistete Diensttage für die Berechnung der Wehrpflichtersatzabgabe angerechnet
werden können. Ebenso möchte die Kommission im Gesetz verankern, dass mit den
Alarmierungs- und Informationssystemen auch Menschen mit Behinderungen erreicht
werden, wozu das Notfallradio behindertenfreundlicher ausgestaltet werden muss.
Auch bezüglich der Schutzräume, die bereits im Erstrat für Diskussionen gesorgt hatten,
schlug die Kommission leichte Anpassungen gegenüber der Version des Nationalrats
vor. Ob der Zivildienst als Partnerorganisation im BZG aufgeführt werden soll oder
nicht, beschäftigte die Kommission ebenfalls. Eine entsprechende Regelung verwarf die
SiK-SR jedoch aus denselben Gründen, wie sie auch der Nationalrat angeführt hatte.
Die Kommission lehnte überdies auch Auslandeinsätze von Schutzdienstpflichtigen
sowie das Durchdienermodell für den Zivilschutz ab. 

In der Herbstsession gelangte das Projekt in den Ständerat, wo sich der Schlagabtausch
jedoch in Grenzen hielt. Nachdem Kommisionssprecher Dittli (fdp, UR) im Plenum die
Kommissionsarbeit vorgestellt hatte, folgte Ständerat Minder (parteilos, SH), der sich
über das Verhalten der Kommission aufregte. Es sei unverständlich, dass die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 09.09.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Kommission ein von der Regierungskonferenz moniertes Problem – zu tiefe Bestände
im Zivilschutz – nicht ernsthaft angehe. Sein Verständnis von Zusammenarbeit von Bund
und Kantonen im Bereich der inneren Sicherheit sei ein anderes. Nach dem Referat von
Bundesrätin Amherd schritt der Rat zur Detailberatung, Eintreten war unbestritten.
Der Ständerat folgte weitgehend seiner Kommission und nahm sämtliche
Änderungsanträge an. Verworfen wurden zwei Minderheitsanträge. Ein Antrag Hêche
(sp, JU) kam auf die Nennung des Zivildienstes als Partnerorganisation zurück, der
Antrag blieb aber auch im Ständerat erfolglos. Ein Antrag Français (fdp, VD) regte an,
dass auch Auslandeinsätze im Zivilschutz geleistet werden können, auch dieser
Vorschlag scheiterte mit 23 zu 16 Stimmen und einer Enthaltung deutlich. Daneben
standen auch zwei Anträge des Bundesrates im Raum. Zunächst wollte die Regierung
entgegen der Kommission auf die Präzisierungen im Bereich der
Behindertenfreundlichkeit bei den Alarmierungen verzichten. Dabei ging es nicht um
eine grundsätzliche Ablehnung des Vorschlags, so die Verteidigungsministerin, denn die
Berücksichtigung und der Schutz aller Menschen seien selbstverständlich. Im Sinne
einer schlanken Gesetzgebung solle dies aber nicht im BZG verankert, sondern
anderweitig realisiert werden, wozu bereits Projekte in Umsetzung seien. Sie unterlag
jedoch mit 32 zu 8 Stimmen und einer Enthaltung. Weiter verwarf der Ständerat einen
Antrag der Regierung zur Steuerung des Schutzraumbaus. Eigentlich ging es dabei
lediglich um ein Detail im Wortlaut, Bundesrätin Amherd sah dort aber ein
entscheidendes Merkmal verborgen: Namentlich stand zur Debatte, ob Ersatzbeiträge
sämtliche Kosten decken sollten oder nicht. Statt das Anspruchsrecht für anfallende
Ausgaben beim privaten oder öffentlichen Schutzraumbau pauschal im Gesetz zu
formulieren, regte die Regierung an, die Präzisierungen in der entsprechenden
Verordnung zu regeln. Dies lehnte der Nationalrat jedoch ab, so dass die Bundesrätin
zum zweiten Mal mit einem Korrekturversuch unterlag.
Damit fand einzig der Minderheitsantrag von Roberto Zanetti (sp, SO) eine Mehrheit im
Plenum; dabei handelte es sich jedoch nur um ein sprachliches Detail respektive um
eine Unklarheit, die von der Redaktionskommission angemerkt worden war. Da jedoch
nicht auszuschliessen war, dass die Annahme des Antrages doch eine materielle
Differenz gegenüber der Version des Nationalrates schaffen würde, solle der Antrag
Zanetti aus taktischen Gründen angenommen werden, damit sich die
Schwesterkommission präziser mit dieser Frage auseinander setzen könne, hatte die
Kommission zuvor erklärt. In der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz einstimmig mit
41 Stimmen bei einer Enthaltung dem Nationalrat für die Differenzbereinigung
überlassen. Auf die Abschreibung der Motion Müller (Mo. 14.3590) wurde auch im
Ständerat verzichtet. 3

Economie

Politique économique

Concurrence

Im November 2021 gab der Bundesrat den Vorentwurf zur Teilrevision des
Kartellgesetzes (2022) in die Vernehmlassung. Nach dem Scheitern der letzten
umfassenden Teilrevision des Kartellgesetzes im Jahre 2014 – welche vor allem an der
geplanten umfassenden Institutionenreform sowie an der Ausgestaltung der
Bekämpfung unzulässiger Wettbewerbsabreden gescheitert war – wollte der Bundesrat
mit der vorliegenden Vorlage als Kernelement die Zusammenschlusskontrolle
modernisieren und dem internationalen Standard (SIEC-Test) anpassen. Letzterer
würde alle Zusammenschlüsse von Firmen, welche den Wettbewerb erheblich
einschränken, erfassen – und nicht nur jene Zusammenschlüsse mit einer
marktbeherrschenden Wirkung, wie dies der bisher angewandte qualifizierte
Marktbeherrschungstest zeigte. Weitere Bestandteile der Revision bildeten einige
Anpassungen im Kartellzivilrecht und im Widerspruchsverfahren. Diese zwei Elemente
seien in der gescheiterten Revision vom Parlament kaum diskutiert worden und würden
die Wirksamkeit und die Umsetzung des Kartellgesetzes verbessern, erklärte der
Bundesrat in seinem erläuternden Bericht. Ein angepasstes Kartellzivilrecht würde dazu
führen, dass zivilrechtliche Klageerhebungen attraktiver würden und betroffene
Endkundinnen und -kunden bei unzulässigen Wettbewerbseinschränkungen eher von
Verwaltungsverfahren absehen würden, die keine Möglichkeiten für die
Geltendmachung finanzieller Ansprüche böten. Das bestehende
Widerspruchsverfahren, wonach Unternehmen ihre geplanten Verhaltensweisen auf
kartellrechtliche Konsequenzen prüfen lassen können, soll in der Ausgestaltung
verbessert werden. Die Vorlage beinhaltete zudem Umsetzungsvorschläge zu zwei

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.11.2021
MARCO ACKERMANN
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angenommenen Motionen Français (fdp, VD; Mo. 18.4282) und Fournier (cvp, VS; Mo.
16.4094). Die Motion Français forderte die zusätzliche Anerkennung von quantitativen
Kriterien bei der Prüfung der Unzulässigkeit von Abreden zwischen Konkurrenten. Die
Motion Fournier verlangte die Aufnahme von gesetzlichen Fristen für kartellrechtliche
Prozesse und eine gesetzliche Entschädigung der Parteien für die Kosten der
Verwaltungsverfahren. Die Vernehmlassung dauert bis Mitte März 2022. 4

Finances publiques

Régime financier et dépenses

Im Mai 2022 präsentierte der Bundesrat seine Immobilienbotschaft für das laufende
Jahr 2022. Darin beantragte er Verpflichtungskredite in der Höhe von insgesamt CHF
296.1 Mio., den grössten Teil davon für die Sanierung und den Umbau eines
Verwaltungsgebäudes in Ittigen (CHF 55.4 Mio.) sowie für die Umsetzung des
Klimapakets und der Motionen Français (fdp, VD; Mo. 19.3750) und Jauslin (fdp, AG; Mo.
19.3784) zum Bau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Bundesgebäuden (CHF
50.0 Mio.). Neben weiteren spezifisch ausgeführten Projekten zum Neubau der Kanzlei
und der Residenz in Addis Abeba (CHF 23.7 Mio.) sowie zum Neubau eines
Bundesasylzentrums in Rümlang (CHF 17.0 Mio.) sollten CHF 150.0 Mio. für weitere
Projekte gesprochen werden. 5

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.05.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2022 war die Immobilienbotschaft 2022
wenig umstritten. Kommissionssprecherin Herzog (sp, BS) und Finanzminister Maurer
erläuterten dem Rat die verschiedenen zur Finanzierung anstehenden Projekte und
beantragten diese im Namen der FK-SR respektive des Bundesrates zur Annahme. Eine
Minderheit Knecht (svp, AG) schlug vor, die CHF 50 Mio., welche der Bundesrat zur
Umsetzung des Klimapakets sowie der Motionen Français (fdp, VD; Mo. 19.3750) und
Jauslin (fdp, AG; Mo. 19.3784) vorgesehen hatte, auf CHF 40 Mio. zu reduzieren. Er störe
sich daran, dass der Bund bei einer drohenden Strommangellage den Ersatz von
Ölheizungen durch Wärmepumpen mit CHF 10 Mio. finanzieren solle, erklärte Hansjörg
Knecht. Nachdem Kommissionssprecherin Herzog darauf hingewiesen hatte, dass man
den Kredit flexibel einsetzen und zuerst auch die anderen Projekte durchführen könne,
lehnte der Ständerat den Minderheitsantrag mit 32 zu 4 Stimmen ab und nahm die
Immobilienbotschaft 2022 anschliessend einstimmig (38 zu 0 Stimmen) an. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Budget

Zu Beginn der Wintersession 2021 setzte sich der Ständerat mit dem Voranschlag der
Eidgenossenschaft 2022 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023-2025
auseinander. Insgesamt lagen der kleinen Kammer neun Minderheitsanträge vor, welche
sie jedoch allesamt ablehnte: Durchgehend folgte der Ständerat seiner
Kommissionsmehrheit. Diese hatte ihrerseits zahlreiche Abweichungen vom
bundesrätlichen Voranschlag vorgeschlagen, wobei sich die Kommissionsmehrheit
grösstenteils grosszügiger zeigte als die Regierung. 

Die grössten Diskussionen löste dabei der Vorschlag der Kommissionsmehrheit aus, die
Einlage in den BIF für das Jahr 2022 sowie für die Finanzplanjahre um CHF 233 Mio. zu
erhöhen und dem BIF damit den gesamten Bundesanteil am Nettoertrag der LSVA
zukommen zu lassen – wie es bereits in den Jahren 2020 und 2021 geschehen war.
Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) begründete diesen Antrag damit, dass die
«Liquidität und Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur [auf diese Weise]
sichergestellt» und der Spielraum des Fonds erhöht werden könne. Dies sei gemäss
Olivier Français (fdp, VD) nötig, weil der BIF bisher zu wenig stark gespeist worden sei
und es zudem Corona-bedingt zu einem Einnahmerückgang gekommen sei.
Minderheitensprecher Hansjörg Knecht (svp, AG) und Finanzminister Maurer machten
jedoch weder im Voranschlags- noch in den Finanzplanjahren einen entsprechenden
Handlungsbedarf aus. Bevor der BIF-Kredit erhöht werde, brauche es eine
Gesamtauslegeordnung über Bedürfnisse und Finanzierungsquellen, forderte der
Finanzminister und empfahl, auf die Aufstockung zu verzichten. Der Ständerat folgte
jedoch mit 27 zu 16 Stimmen der Kommissionsmehrheit. 
Damit das Bundesbudget durch diese Erhöhung nicht aus den Fugen gerät – durch
diese Aufstockung würde die Schuldenbremse voraussichtlich nicht mehr eingehalten

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.11.2021
ANJA HEIDELBERGER
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werden können –, beantragte die Kommissionsmehrheit überdies, verschiedene Kredite
beim Bundesamt für Verkehr zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Höhe
von CHF 215 Mio. ausserordentlich zu verbuchen. Dies sei insofern gerechtfertigt, als
andere Corona-bedingten Kosten ebenfalls auf dem Amortisationskonto verbucht
würden, argumentierte der Kommissionssprecher. Gegen den Willen des Bundesrates
und der Minderheit Knecht sprach sich der Ständerat für diese Massnahme aus. 

Zu grösseren Diskussionen Anlass gab auch der Antrag der Kommissionsmehrheit, CHF
100'000 vom Konto der DEZA dem Bundesamt für Raumentwicklung zu übertragen und
diese mittels der Planungsgrössen dem Förderprogramm zur Erreichung von
nachhaltigen Entwicklungszielen «Swiss Triple Impact» zuzuschreiben. Eine Minderheit
II Thorens Goumaz (gp, VD) wollte gar noch einen Schritt weitergehen und das Budget
des ARE um CHF 800'000 erhöhen. Die Schweiz habe sich zur Erreichung der
«Sustainable Development Goals» der UNO verpflichtet und müsse jetzt folglich auch
die Projekte zum Erreichen dieser Ziele unterstützen, begründete die
Minderheitensprecherin ihren Antrag. So habe der Bundesrat zwar die Strategie
Nachhaltige Entwicklung 2030 geschaffen, dieser aber nicht die nötigen Mittel
zukommen lassen. Eine weitere Minderheit I Knecht wollte auf beide Erhöhungen
verzichten, da das ARE bereits über die nötigen Mittel verfüge, um entsprechende
Projekte umzusetzen. Finanzminister Maurer verwies auf «Dutzende von
Budgetpositionen, die sich mit dem Klimaschutz, mit dem Netto-null-Ziel 2050 und mit
dem Zwischenziel 2030 beschäftigen». Der Bundesrat nehme somit die Klimapolitik
und den Klimawandel «sehr ernst». Wichtig sei aber, dass Projekte umgesetzt, nicht
dass Kredite zur Schaffung zusätzlicher Projekte gesprochen würden. Der Ständerat
entschied sich für den Vorschlag der Kommissionsmehrheit anstelle der Minderheit II
(31 zu 14 Stimmen) oder der Minderheit I (23 zu 21 Stimmen). 
Wie Bundesrat Maurer angetönt hatte, hingen verschiedene weitere Kredite 2022 mit
dem Klimawandel zusammen. So wollte die Kommissionsmehrheit etwa auch das
Globalbudget des Bundesamtes für Energie um CHF 1.45 Mio. sowie den Kredit für das
Programm Energie Schweiz um CHF 4.15 Mio. erhöhen. Trotz Ablehnung des CO2-
Gesetzes sei die gesetzliche Grundlage vorhanden, um «Hausbesitzer bei der
Umstellung ihrer Heizungsanlagen» und KMU bezüglich thermischer und elektrischer
Effizienz und Innovation zu beraten, betonte Kommissionssprecher Hegglin.
Minderheitensprecher Knecht, der auf die Erhöhung der entsprechenden Kredite
verzichten wollte, wehrte sich jedoch dagegen, nach der Ablehnung an der Urne
«einfach neue Aufgaben durch die Hintertür» zu beschliessen – zuerst brauche es
dafür eine neue Vorlage. Der Finanzminister verwies ergänzend auf die Zuständigkeit
der Gemeinden und Kantone bei der Beratung und Unterstützung der KMU. Mit 23 zu 21
Stimmen folgte der Ständerat dennoch knapp seiner Kommissionsmehrheit und hiess
die Erhöhung gut.
Als weitere klimabedingte Massnahme beabsichtigte die Kommissionsmehrheit, das
Globalbudget des Bundesamtes für Meteorologie um CHF 1.24 Mio. zu erhöhen, um die
Projekte zur nationalen (Owarna) und grenzüberschreitenden Wetterwarnung
(Destination Earth) zu verbessern – der Einsatz der Krediterhöhung für die
entsprechenden Projekte wurde in den Planungsgrössen festgehalten. Dies sei aufgrund
der sich häufenden Wetterphänomene nötig. Mit 25 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
sprach sich der Ständerat erneut gegen den Willen des Finanzministers für die
Änderung aus. 

Auch in weiteren Bereichen nahm der Ständerat auf Antrag seiner Finanzkommission
Aufstockungen vor, etwa bei den Sportverbänden, bei denen für CHF 660'000 eine
unabhängige nationale Anlauf- und Meldestelle für Misshandlungen im Schweizer Sport
geschaffen werden soll, oder in der Landwirtschaft. Dort sollen die Zulagen für die
Milchwirtschaft um CHF 8 Mio. und die Beihilfen für Pflanzenbau um 7 Mio. aufgestockt
werden, um die Senkung der Verkäsungszulage zu verhindern respektive um die
Beibehaltung des höheren Einzelkulturbeitrages zu finanzieren. 

Eine Kürzung beantragte die FK-SR hingegen bei den Personalausgaben: Im
Voranschlagsjahr sowie in den Finanzplanjahren sollen beim Bundespersonal
Querschnittskürzungen in der Höhe von CHF 21 Mio. gegenüber dem bundesrätlichen
Vorschlag vorgenommen werden. Kommissionssprecher Hegglin betonte in der
Begründung des Mehrheitsantrags, dass auch mit diesen Kürzungen im Jahr 2022 noch
immer über 300 Stellen geschaffen werden könnten, die Kommissionsmehrheit jedoch
das grosse Wachstum der Personalkosten um 1.6 Prozent (inklusive Teuerung)
verhindern wolle. Dieses Wachstum könne «nicht mit zusätzlichen Aufgaben begründet
werden». Stattdessen solle der Bundesrat «in der Personalplanung entsprechend
Prioritäten» setzen. Eine Minderheit I Knecht wollte diese Kürzungen in den
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Finanzplanjahren überdies auf CHF 121 Mio. (2023) bis CHF 286 Mio. (2025) erhöhen,
was der Minderheitensprecher einerseits mit den hohen Kosten der Corona-Pandemie,
andererseits mit den Folgekosten von neuen Stellen und der steigenden
Schwerfälligkeit der Verwaltung begründete. Eine Minderheit II Herzog (sp, BS)
verlangte, gänzlich auf die Kürzungen zu verzichten, und bezeichnete den
Minderheitsantrag Knecht, der 2’000-3'000 Stellen koste, als «einen
unverantwortlichen Kahlschlag beim Personal». Finanzminister Maurer stritt nicht ab,
dass eine Kürzung der Personalkosten um 3.3 Promille, wie sie die
Kommissionsmehrheit beantragte, möglich wäre. Jedoch brauche es nur schon zur
Umsetzung der durch den Ständerat beschlossenen Mehrausgaben schätzungsweise 15
Stellen – das Parlament sei somit durchaus mitverantwortlich für den Anstieg der
Stellenzahl. Für eine allfällige Umsetzung der Minderheit Knecht benötige es überdies
einen politischen Auftrag, der vorgebe, wo diese Stellen gekürzt werden sollen. Dazu
kam es (vorerst) aber nicht: Mit 26 zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 30 zu 14
Stimmen setzte sich der Mehrheitsantrag gegen die Minderheit II sowie die Minderheit I
durch. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den Voranschlag 2022 mit 39 zu 5
Stimmen deutlich an. Auch die Bundesbeschlüsse über die Planungsgrössen im
Voranschlag 2022, über den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 für die Entnahmen
aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2022 sowie für die Entnahmen aus dem
Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2022 wurden kaum
bestritten. 7

Die FK-SR zeigte sich mit den meisten Entscheidungen des Nationalrats zum
Voranschlag 2023 einverstanden und beantragte selbst kaum Änderungen.
Kommissionssprecherin Johanna Gapany (fdp, FR) erläuterte, dass die ständerätliche
Kommission ebenfalls Änderungen bei der Absatzförderung für Schweizer Wein, bei den
einheimischen Nutztierrassen und beim Herdenschutz vorgesehen hätte. Da der
Nationalrat die entsprechenden Erhöhungen jedoch bereits selbst vorgenommen hatte,
folgte der Ständerat auf Antrag seiner Kommission diesbezüglich stillschweigend der
Version des Erstrats. 

Differenzen schuf die kleine Kammer hingegen bei den beiden nationalrätlichen
Änderungen zu den Krediten des BASPO sowie beim Kredit für
Kinderschutz/Kinderrechte. Johanna Gapany erklärte, man teile zwar das inhaltliche
Ziel des Nationalrats, die Ethik im Sport zu verbessern, lehne aber eine Aufstockung des
Kredits für Swiss Sport Integrity ab, solange man nicht mehr Informationen zur
Verwendung der Mittel habe. Eine Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) wollte dennoch
dem Nationalrat folgen und den Kredit erhöhen, damit die zahlreichen Anfragen,
welche die Meldestelle bisher erreicht hätten, bearbeitet werden könnten. Mit 23 zu 18
Stimmen folgte der Ständerat jedoch seiner Kommissionsmehrheit und schuf somit
eine erste Differenz zum Erstrat. Eine weitere Differenz folgte beim Kredit für die
Staffel-Weltmeisterschaften 2024, dessen Erhöhung der Ständerat stillschweigend
ablehnte, nachdem Finanzminister Maurer erläutert hatte, dass die
Weltmeisterschaften in der Zwischenzeit an die Bahamas vergeben worden seien.
Schliesslich beantragte die Kommissionsmehrheit, dem Nationalrat bei der
Festschreibung der Verwendung der Mittel für Kinderrechte und Kinderschutz für eine
Übergangslösung beizupflichten. Der Ständerat folgte jedoch einer Minderheit Knecht
(svp, AG), welche argumentierte, dass man diese Mittel erst für den geplanten Zweck
reservieren solle, wenn die rechtliche Grundlage für die Ombudsstelle geschaffen
worden sei.

Verschiedene Kommissionsminderheiten beantragten weitere Änderungen, vor allem
bei den Planungsgrössen. So verlangte etwa eine Minderheit Herzog (sp, BS), dass das
Bundesarchiv zukünftig an vier statt drei Wochentagen physisch offen ist, unterlag
jedoch knapp mit 21 zu 20 Stimmen. Eine Minderheit Français (fdp, VD) wollte die
Kredite für die generelle Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des Ostens, für
die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit mit ebendiesen Ländern sowie die
Investitionsbeiträge für alle Entwicklungsländer erhöhen und/oder der zivilen Hilfe an
die Ukraine zukommen lassen. Damit sollte der Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur in
der Ukraine insbesondere im Hinblick auf den Winter vorangetrieben werden.
Kommissionssprecherin Gapany lehnte diese Anträge im Namen der
Kommissionsmehrheit ab, zumal die entsprechenden Kredite bereits zugunsten
anderer Länder eingeplant seien. Und obwohl auch Finanzminister Maurer auf
Winterhilfs-Kredite im Rahmen des Nachtrags II zum Voranschlag 2022 mit demselben
Zweck hinwies, nahm der Ständerat die Erhöhung bei der Entwicklungszusammenarbeit
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mit den Ländern des Ostens sowie bei den Investitionsbeiträgen für die
Entwicklungsländer, nicht aber bei der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit
mit den Ländern des Ostens, an. 
Schliesslich lag ein Einzelantrag Noser (fdp, ZH) auf Streichung der nationalrätlichen
Rahmenbedingung zur Kreditvergabe für die Versorgungssicherheitsbeiträge bei den
landwirtschaftlichen Direktzahlungen für das Jahr 2023 vor. Der Bundesrat hatte in
seiner Botschaft vorgeschlagen, diese Versorgungssicherheitsbeiträge zugunsten
anderer Formen der Direktzahlungen zu kürzen, worauf der Nationalrat jedoch
verzichten wollte. Der Antragssteller befürchtete nun, dass das nationalrätliche
Festhalten an der Höhe der Versorgungssicherheitsbeiträge die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative 19.475 für eine Risikoreduktion beim Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln gefährde. Mit 26 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) hiess der
Ständerat den Minderheitsantrag Noser gut und schuf somit eine weitere Differenz zum
Nationalrat.

In der Folge nahm der Ständerat den Voranschlag 2023 sowie die Bundesbeschlüsse
über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2023 und über die
Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr
2023 in den Gesamtabstimmungen einstimmig an, ohne Gegenstimme (41 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) hiess er auch die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2023
gut. 8

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Politique des transports

In der Sommersession 2021 beugte sich der Ständerat als Erstrat über das
Bundesgesetz über den unterirdischen Gütertransport. Er stimmte dabei im Grossen
und Ganzen der Vorlage des Bundesrates zu, wich aber in einigen wenigen Punkten von
der bundesrätlichen Version ab. 
Die Eintretensdebatte war geprägt von lobenden Worten seitens der Bürgerlichen für
das geplante Projekt «Cargo sous terrain» (CST), wobei der Ständerat ja nur über die
dafür nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu befinden hatte. Das Projekt wurde
als «innovativ» (Wicki (fdp, NW), Engler (mitte, GR), Knecht (svp, AG)), «exzellent»
(Français (fdp, VD)) und «historisch» (Bischof (mitte, SO)) bezeichnet – die übrigen
Fraktionen blieben in der Eintretensdebatte ohne Wortmeldungen. Verkehrsministerin
Sommaruga würdigte das Projekt ebenfalls und unterstrich, dass es beim vorliegenden
Gesetzesvorhaben nicht darum gehe, dieses Infrastrukturprojekt selber zu erschaffen.
Es sei vielmehr ein Ermächtigungsgesetz, damit von privater Seite her gebaut werden
könne. Zudem müsse diese neue Infrastruktur mit der bestehenden Strassen- und
Schieneninfrastruktur optimal abgestimmt werden. Das Gesetz regle folglich die
Rahmenbedingungen für die Errichtung und den Betrieb der unterirdischen
Gütertransportanlage sowie für den Betrieb von Transportfahrzeugen. Gemäss dem
Gesetzesentwurf sollen unterirdische Gütertransportanlagen in den Sachplan Verkehr
des Bundes Eingang finden, und zwar als eigenständiger Teil. Damit werde unter
anderem die Koordination unter den beteiligten Kantonen gewährleistet. Sommaruga
betonte auch, dass das vorliegende Gesetz nicht extra für CST gemacht worden sei. Das
Gesetz gelte vielmehr für jeden Projektträger, der einen unterirdischen Gütertransport
bereitstellen wolle. Auch müssten die angebotenen Transportdienstleistungen
diskriminierungsfrei zugänglich sein. Bei Streitigkeiten rund um diese
Diskriminierungsfreiheit solle die Railcom – die Regulierungsbehörde für den
Eisenbahnverkehr in der Schweiz – zuständig sein. Schliesslich solle über eine
Spezialgesetzgebung sichergestellt werden, «dass über die gesamte Lebensdauer der
Anlage hinweg eine Schweizer Mehrheit an deren Eigentum besteht».  
Im Rahmen der Detailberatung wich die kleine Kammer in vier Punkten von der Vorlage
des Bundesrates ab. Diese Punkte betrafen die Themen Diskriminierungsverbot,
öffentliche Auflage des Baugesuchs, die Stellungnahme der Kantone zum Baugesuch
und den Rückbau der Infrastruktur.
In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage einstimmig mit 39 Stimmen und einer
Enthaltung angenommen. 9
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Trafic d'agglomération, transport public

Der Ständerat beriet in der Wintersession 2021 den Verpflichtungskredit für die
Abgeltung von Leistungen des regionalen Personenverkehrs für die Jahre 2022–2025.
Olivier Français (fdp, VD) stellte die Vorlage vor, die in der kleinen Kammer unumstritten
war. Er wies auf die Bedeutung des regionalen Personenverkehrs als Rückgrat des
öffentlichen Verkehrs in der Schweiz hin, sichere dieser doch auf über 1'400
öffentlichen Verkehrslinien die täglichen Fahrten von rund 2.5 Millionen Menschen. Er
bat sodann im Namen der KVF-SR, auf die Vorlage einzutreten und diese gemäss dem
Beschluss des Nationalrates anzunehmen. Die kleine Kammer kam diesem Ansinnen
nach und sprach sich einstimmig für die Annahme des Entwurfes aus. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
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Protection de l'environnement

Politique de protection de l'environnement

In der Frühjahrssession 2022 widmete sich die kleine Kammer als Zweitrat dem
Verpflichtungskredit für den Aufbau einer ausfallsicheren Rechenleistung und dem
dazu nötigen Umbau der IKT von MeteoSchweiz. Der Sprecher der FK-SR, Olivier
Français (fdp, VD), stellte die Vorlage, welche einen Verpflichtungskredit in der Höhe
von CHF 34.3 Mio. umfasste, detailliert vor. Er betonte, wie wichtig und
sicherheitsrelevant die von MeteoSchweiz erbrachten Dienstleistungen seien. Ein
Ausfall dieser Dienstleistungen könne die Bevölkerung grossen Risiken aussetzen, daher
sei die Umwandlung der aktuell an einem einzigen Standort am Flughafen Zürich
beheimateten IKT in eine cloud-basierte IT-Umgebung sehr sinnvoll. Die kleine Kammer
zeigte sich von diesen Überlegungen überzeugt und nahm die Vorlage einstimmig an. 11
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Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Stupéfiants

In der Sommersession 2021 war es erneut am Ständerat, die Vorlage zum
Tabakproduktegesetz zu beraten. Dabei galt es, über gut 20 Differenzen zum
Nationalrat zu befinden. Dieser hatte in seiner Behandlung insgesamt weniger
weitreichende Regelungen beschlossen als das Stöckli in seiner ersten Beratung.
Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) erklärte, dass der Mehrheit der SGK-SR der
Jugendschutz und die Ratifizierung des WHO-Übereinkommens ein Anliegen sei. Um
dieses nicht zu gefährden, möchte die Kommission an einigen Artikeln festhalten oder
unterbreite gangbare Kompromisse. Wie sich jedoch im Verlaufe der Behandlung zeigen
sollte, folgte die kleine Kammer mehrfach Minderheits- und Einzelanträgen, welche
weniger weit gehen wollten als die Kommissionsmehrheit. 
Bezüglich Zusammensetzung der Tabakprodukte und ihrer Emissionen sprach sich der
Ständerat mit 26 zu 18 Stimmen für einen Minderheitsantrag Müller (fdp, LU) aus, der
das vom Nationalrat vorgesehene Mentholverbot streichen wollte. Gemäss Müller
bestehen «keine gefestigten wissenschaftlichen Erkenntnisse» zum
Abhängigkeitspotenzial solcher Stoffe. Die Kommissionsmehrheit hätte eine Lösung
vorgesehen, die das Verbot auf Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen beschränkt,
elektronische Zigaretten, erhitzte Tabakprodukte und Snus hingegen von der Regelung
ausgeklammert hätte. Weiter hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass nicht der
Bundesrat über die verbotenen Zutaten bestimmen können soll, sondern dass diese im
Gesetzesanhang aufzuführen seien.
Bei der Verpackung wollte die Kommission an der bundesrätlichen und ständerätlichen
Fassung zur Produktinformation, welche auf resp. in der Verpackung enthalten sein soll,
festhalten. Jedoch setzte sich im Rat ein Einzelantrag Français (fdp, VD), welcher wie
die Nationalrätinnen und -räte wollte, dass nur die wichtigsten Informationen auf der
Packung enthalten seien und für den Rest beispielsweise auf eine Internetseite
verwiesen werde, mit 23 zu 21 Stimmen durch. Damit sollte die Notwendigkeit von
grösseren Verpackungen und einer unnötigen Erhöhung des CO2-Fussabdrucks der
Produkte verhindert werden. 
Im Kapitel zur Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring kam der Ständerat dem
Nationalrat weitgehend entgegen. Mit 25 zu 17 Stimmen stimmte er für einen
Einzelantrag Z'graggen (mitte, UR), die gleich wie die grosse Kammer forderte, dass
Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und auf Internetseiten, die sich direkt an
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Minderjährige richten, untersagt werden solle. Vom Zusatz «die von Minderjährigen
eingesehen werden», wie es die erste ständerätliche Fassung beinhaltet hatte, wurde
abgesehen, da daraus gemäss Z'graggen ein totales Werbeverbot resultieren würde.
Weiter kippte die kleine Kammer das generelle Werbeverbot in Zeitungen,
Zeitschriften, anderen Publikationen und im Internet aus dem Entwurf, indem sie im
entsprechenden Punkt mit 20 zu 20 Stimmen und dem Stichentscheid des
Ratspräsidenten Kuprecht (svp, SZ) dem Nationalrat folgte. Hans Stöcklis (sp, BE)
Warnung, dass dadurch ein Rückzug der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» unwahrscheinlich werden dürfte, und
Gesundheitsminister Bersets Bedenken, dass sich eine Ratifizierung des WHO-
Übereinkommens unter diesen Umständen schwierig gestalte, blieben wirkungslos. 
Untersagt werden soll hingegen, wie vom Nationalrat vorgeschlagen, die Werbung auf
von öffentlichem Grund aus einsehbaren Plakaten, in Kinos, in und an öffentlichen
Verkehrsmitteln, in und an Gebäuden mit öffentlichem Zweck und deren Arealen sowie
auf Sportplätzen und bei Sportveranstaltungen. Stillschweigend folgte die kleine
Kammer dem Nationalrat zudem bezüglich Sponsoring durch Tabakfirmen, das nicht nur
bei Veranstaltungen internationaler Natur verboten werden soll, sondern auch, falls die
Veranstaltungen auf Minderjährige abzielten. Die bestehende Differenz zwischen den
zwei Räten bei der Verkaufsförderung konnte indes nicht beseitigt werden. Mit 22 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) hielt das Stöckli an seinem Beschluss fest, dass das
Verkaufsförderungsverbot nicht nur Tabakprodukte zum Rauchen, sondern auch E-
Zigaretten und «Gegenstände, die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt
bilden», einschliessen soll. Dass Zigarren und Zigarillos davon ausgenommen werden
sollen, hiess die kleine Kammer hingegen gut. Ferner beharrte der Ständerat auf seiner
Meinung, dass die Kantone über die Kompetenz verfügen sollen, strengere
Werbevorschriften zu erlassen.
Eine weitere Differenz zwischen den beiden Räten bestand im Zusammenhang mit der
Meldepflicht von Ausgaben für Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring. Die
Kommissionsmehrheit schlug einen Mittelweg zwischen der nationalrätlichen Position,
auf eine Meldepflicht gänzlich zu verzichten, und der ursprünglichen ständerätlichen
Fassung, welche nach den einzelnen Bereichen aufgetrennte Meldungen vorsah, vor.
Konkret sollten Unternehmen lediglich zur Nennung eines einzigen Betrages für
Marketingaktivitäten verpflichtet werden. Auch sollte es möglich sein, den Betrag in
aggregierter Form, beispielsweise als Summe einer ganzen Branche, zu melden. Die
Mehrheit des Ständerats liess sich jedoch nicht davon überzeugen und folgte
stattdessen mit 24 zu 20 Stimmen einer Minderheit Gapany (fdp, FR), welche sich für
die Version des Nationalrates einsetzte. 
Schliesslich kam der Ständerat der Forderung des Nationalrates auf eine Änderung im
Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen, welche das Verwenden von E-Zigaretten
und Tabakprodukten zum Erhitzen in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in
spezialisierten Verkaufsgeschäften in gewissen Zonen erlauben wollte, mit 39 zu 2
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nicht nach. Zudem beschloss das Stöckli auf Antrag seiner
Kommission neu, das Tabakproduktegesetz als indirekten Gegenvorschlag zur
Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» zu klassifizieren. 12
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